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Bundesfinanzhof überprüft 1%‐
Regelung bei Firmenwagen 
 
Köln, den 23. Dezember 2011 
 
Die  Besteuerung  von  Firmenwagen  nach 
der  sogenannten    1%‐Regelung mit  dem 
Bruttolistenneupreis  ohne  Berücksichti‐
gung  etwaiger  Rabatte  steht  auf  dem 
Prüfstand vor dem Bundesfinanzhof (BFH). 
Die  Frage  betrifft  Arbeitnehmer,  die  das 
Fahrzeug  auch  privat  nutzen,  und Unter‐
nehmer,  die  das  Fahrzeug  im  Betriebs‐
vermögen  halten  und  auch  für  private 
Fahrten  verwenden.  Betroffene  Steuer‐
zahler können  ihren Einkommensteuerbe‐
scheid mit einem Einspruch unter Hinweis 
auf das Verfahren des BFH unter Angabe 
des  Aktenzeichens  (siehe  unten)  anfech‐
ten und beantragen,  ihr Verfahren bis zur 
endgültigen  Entscheidung  des  BFH  ruhen 
zu lassen.  
 
Hintergrund 
Wer den  Firmenwagen  auch privat nutzt, 
muss diesen Vorteil versteuern. Der geld‐
werte Vorteil wird entweder mit der Fahr‐
tenbuchmethode oder pauschal nach der 
1%‐Methode  ermittelt.  Basis  für  die  Be‐
rechnung  nach  der  1%‐Regelung  ist  der 
Bruttolistenneupreis  des  Fahrzeugs.  Häu‐
fig wird  in  der  Praxis  nicht  der  Bruttolis‐
tenpreis, sondern ein viel geringerer Preis 
für  das  Fahrzeug  bezahlt.  Durch  den  An‐
satz des höheren Bruttolistenpreises muss 
auch  ein  höherer  geldwerter  Vorteil  ver‐
steuert werden. Der Bund der Steuerzah‐
ler  lässt mit  einem Musterverfahren  prü‐
fen,  ob  die  Heranziehung  des  Bruttolis‐
tenneupreises verfassungsgemäß ist.  
 
 

 
Sachverhalt 
Ein  Arbeitnehmer  hatte  einen  gebrauch‐
ten Dienstwagen, den er auch privat nut‐
zen  konnte.  Der  gebrauchte  Pkw  war 
deutlich  günstiger  als ein entsprechender 
Neuwagen.  Gleichwohl  berechnete  das 
Finanzamt  den  geldwerten  Vorteil  nach 
dem  Bruttolistenneupreis.  Streitig  war 
konkret die Frage, ob die Pauschalbewer‐
tung  der  privaten Nutzung  eines  Firmen‐
wagens  verfassungsgemäß  ist,  wenn  die 
Nutzungsentnahme  nach  dem  inländi‐
schen  Bruttolistenpreis  bei  der  Erstzulas‐
sung  bemessen wird,  ohne  dass  etwaige 
Rabatte  berücksichtigt  werden.  Das  Nie‐
dersächsische Finanzgericht hatte die Kla‐
ge  abgewiesen  (Az.:  9  K  394/10).  Aller‐
dings  hat  das  Finanzgericht  die  Revision 
zugelassen, da es  sich um eine Frage von 
grundsätzlicher  Bedeutung  handelt.  Der 
BFH wird nun prüfen, ob der Bruttolisten‐
preis der geeignete Maßstab zur Erfassung 
des geldwerten Vorteils  für die Privatnut‐
zung von Firmenwagen  ist. Das Verfahren 
ist unter dem Az. VI R 51/11 anhängig.  
 
Der  Arbeitgeber  sollte  aus Haftungsgrün‐
den  beim  Lohnsteuerabzug  nach wie  vor 
vom  Bruttolistenneupreis  als  Bemes‐
sungsgrundlage  für  die  Ermittlung  des 
geldwerten Vorteils ausgehen.  
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
auch im neuen Jahr erwarten uns Chan-
cen und Herausforderungen. Mit Ihnen 
gemeinsam wollen wir die Zukunft opti-
mistisch und tatkräftig gestalten. Ihnen, 
Ihren Familien und Ihren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern wünschen wir ein 
frohes Weihnachtsfest und alles Gute, 
Gesundheit und Zuversicht für das Jahr 
2012! 

Ihr ZVDH-Team 


